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Wettspielordnung 2023

Alle Wettspiele werden nach 

• den offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) 
des Deutschen Golfverbands e.V. (DGV), dem World Han-
dicap System (WHS), dem Spiel- und Wettspielhandbuch 
(SWSH) und den BWGV-Wettspielbedingungen/Platzre-
geln (Hardcard), 

• den Platzregeln und Verhaltensrichtlinien 2023 des 
Golfclubs Schloss Monrepos e.V. (GCM), 

• der Wettspielordnung 2023 des GCM,  
• den am Spieltag evtl. geltenden Tagesplatzregeln, sowie 
• den jeweiligen Wettspielausschreibungen des GCM 

gespielt. 

Alle genannten Unterlagen sind auf der Homepage des GCM 
veröffentlicht, können heruntergeladen werden oder liegen im 
Sekretariat aus. 

1. Ausschreibung 
Die für die Saison geplanten Wettspiele werden im Turnierka-
lender veröffentlicht. Für Einzelheiten der Austragung ist je-
weils die zu Beginn des Wettspiels bekanntgemachte Turnier-
ausschreibung verbindlich. Hier ist festgeschrieben: 

• Die Art des Wettspiels und die Handicap-Relevanz 
• Die Teilnahmeberechtigung (mögliche HCPI-Beschränkun-

gen) 
• Die Kennzeichnung „offenes“ oder „clubinternes“ Wett-

spiel 
• Die Höhe der Startgebühr und der Anmeldeschluss 
• Die Mindestteilnehmerzahl 
• Die Turnierleitung 

2. Meldeliste und Startge-
bühr 

Die Anmeldung zum Turnier erfolgt über die Homepage des 
GCM bzw. PC Caddie oder persönlich im Clubsekretariat. Wenn 
nichts Anderes in der Ausschreibung vermerkt ist, endet die An-
meldefrist am Vortag des Turniers um 10:00 Uhr. Wird die 
Höchstteilnehmerzahl überschritten, werden die darüber lie-
genden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs auf die 
Warteliste gesetzt. 

Mit Ende der Meldefrist wird die Anmeldung verbindlich, die 
Startgebühr wird dann auf jeden Fall fällig, auch wenn der Spie-
ler nicht zum Spiel antritt. Tritt eine Verletzung oder Krankheit 
während der Turnierrunde auf, wird die Meldegebühr nicht zu-
rückerstattet. Im Falle von Verletzungen oder Krankheiten, die 
nach Meldeschluss bekannt werden und einen Start nicht er-
möglichen, wird die Meldegebühr bei Eingang eines entspre-
chenden ärztlichen Attests im Sekretariat innerhalb von sieben 
Tagen ab Turnierdatum nicht fällig. 

Bei nicht bezahlten Startgeldern, behält sich die Turnierleitung 
vor, den Spieler für eine Anzahl von Turnieren nicht zuzulassen. 

Die Scorekarte wird nur gegen sofortige Bezahlung am 
Spieltag ausgegeben. 

3. Startliste 
Nach Meldeschluss wird durch die Wettspielleitung eine Start-
liste erstellt, aus der ersichtlich ist: 

• Name und Handicap-Index (HCPI) und Course/Playing-
Handicap aller Spieler sowie ihre Zusammenstellung in 
Spielgruppen. 

• Genaue Startzeiten für alle Spieler. 

In besonders gelagerten Ausnahmefällen kann die Spielleitung 
nach Meldeschluss noch Spieler in die Startliste aufnehmen. Die 
Startliste hängt am Vorabend des Turniers spätestens um 18:00 
Uhr im Clubhaus aus. Ist die Mobilfunknummer des Teilnehmers 
hinterlegt, wird er i.d.R. per Textnachricht über seine Startzeit 
informiert.  

4. Teilnehmer 
Teilnahmeberechtigt sind Amateure, die Mitglied eines dem 
DGV angeschlossenen Vereins sind. Jeder Teilnehmer an einem 
Wettspiel (Spieler) ist verantwortlich für: 

• Die Entrichtung seines Nenngeldes vor dem Start. Spieler, 
die nicht zum Wettspiel antreten oder nach Meldeschluss 
absagen, sind von der Zahlung des Nenngeldes nicht be-
freit. 

• Die Richtigkeit der Eintragungen auf seiner Zählkarte. 
• Das genaue Einhalten seiner Startzeit. Bei Startver-

spätung eines Spielers gilt grundsätzlich für alle Wett-
spiele Regel 5.3a. Wir empfehlen jedem Spieler, sich min-
destens 5 Minuten vor der angesagten Startzeit am Tee 
einzufinden.  

5. Scorekarte 
Die persönliche Scorekarte (Zählkarte) muss vor dem Spiel im 
Clubsekretariat abgeholt und unverzüglich nach Beendigung 
der Runde nach Regel 3.3b im Clubsekretariat oder dem dafür 
ausgewiesenen Bereich (Scoring Area) persönlich wieder abge-
geben werden. 

Zähler werden von der Spielleitung auf den Scorekarten vorge-
geben. Soweit dies im Einzelfall nicht erfolgt ist, sind die Spieler 
in einer Gruppe frei, wie die Karten getauscht werden. 

Ist bei einem Wettspiel der Einsatz der Qualifizierten elektroni-
schen Scorekarte (QeSC) erlaubt oder vorgesehen, ist dies in 
der Ausschreibung ersichtlich. Die Scorekarte wird dann digital 
für die Verwendung in der App für Spieler und Zähler bereitge-
stellt. Um technische Abbrüche zu vermeiden, ist vorgesehen, 
parallel und zur Absicherung noch die Papier-Scorekarte mitzu-
führen.  

6. Wettspielleitung 
Die Wettspielleitung ist verantwortlich für die ordnungsge-
mäße Durchführung der Wettspiele. Sie kann im Zuge dieser 
Aufgabe: 
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• Den Platz ganz oder teilweise für Nichtteilnehmer am 
Wettspiel sperren 

• Über die Durchführung, Weiterführung und Annullierung 
von Wettspielen (Annullierung der Handicap-Relevanz nur 
im Einverständnis mit dem Sportausschuss) entscheiden 

• Änderungen in der Zusammenstellung von Spielgruppen 
vornehmen 

• Alle sonstigen Maßnahmen für einen geregelten Ablauf 
des Wettspiels ergreifen 

Die Wettspielleitung ist nicht verantwortlich für Nachteile, die 
Bewerber durch Unkenntnis dieser Wettspielordnung erleiden. 

7. Regelentscheidungen 
durch Spielleitung 

Sofern nicht durch Platzrichter entschieden wurde, entscheidet 
die Spielleitung zu Regelfällen nach Regel 20.2b. 

Einsprüche – was deren Wirkung auf Ergebnisse des betreffen-
den Wettspiels angeht – müssen bis spätestens 30 Minuten 
nachdem der letzte Wettspielteilnehmer das zuletzt zu 
spielende Grün verlassen hat, eingebracht werden (ausgenom-
men: Regel 20.2e) 

8. Ergebnisse 
Wenn nichts anderes in der Ausschreibung vorgesehen ist, ent-
scheiden bei gleichen Ergebnissen die besser gespielten 9, 6, 3, 
1 Löcher in der Reihenfolge nach dem Schwierigkeitsgrad: 1, 18, 
2, 17, 3, 16, 4, 15, 5 Verteilung der Handicap-Schläge (DGV 
Leichteste/Schwerste). 

9. Preise 
Den Gewinnern stehen alle gewonnen Preise zu, außer der 
Sponsor wünscht eine andere Regelung. Wenn nichts Weiteres 
geregelt ist, gibt es einen Doppelpreisausschluss. Ein Spieler 
kann nicht in zwei Kategorien gewinnen (Bruttogewinn geht 
vor Nettogewinn). Dies gilt nicht für Sonderwertungen.  

Ist der Teilnehmer bei der Siegerehrung nicht anwesend, behält 
sich die Spielleitung vor, dessen Preis einzubehalten bzw. wei-
terzureichen. 

Nearest to the Pin:  

Durch Aufstellen von Schildern auf der entsprechenden Bahn, 
wird den Spielern kenntlich gemacht, wo ggf. die Sonderwer-
tung „Nearest to the Pin" ausgetragen wird. Es zählt der erste 
Schlag des Spielers auf diesem Loch. Der Ball muss auf dem 
Grün liegen. Die Entfernung zum Lochrand darf gemessen wer-
den, wenn alle Spieler der Gruppe das Loch beendet haben. 
Vorher ist dies nur gestattet, wenn alle Spieler einer Gruppe 
mit dem Verfahren einverstanden sind. 

Longest Drive:  

Durch Aufstellen von Schildern auf der entsprechenden Bahn, 
wird den Spielern kenntlich gemacht, wo die Sonderwertung 
„Longest Drive" ausgetragen wird. Es zählt der erste Schlag des 
Spielers auf diesem Loch. Der Ball muss auf der kurz gemähten 
Rasenfläche (Fairway Höhe) liegen. 

10. Spieler mit Behinderungen  
Für alle durch einen amtlichen Behindertenausweis bei der 
Spielleitung / im Sekretariat qualifizierten Spieler gilt Regel 25 
der offiziellen Golfregeln. Für die Nutzung von Golfautos be-
steht ebenfalls eine Attestpflicht. Das Vorliegen eines entspre-
chenden Nachweises ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einem 
Anspruch des Spielers auf die Bereitstellung eines Golfautos. 

11. Datenschutz  
Der Umgang mit personenbezogenen Daten wird durch die Da-
tenschutzerklärung des GCM e.V. geregelt. Mit der Turnieran-
meldung bestätigt jeder Teilnehmer, dass ihm diese Vereins-
ordnung zum Umgang mit personenbezogenen Daten bekannt 
ist und er mit der Erfassung und Veröffentlichung seiner Daten 
(insbesondere Name, HCPI, Startzeit und Spielergebnis) auf der 
Startliste, auf der Ergebnisliste und der Veröffentlichung im In-
ternet ausdrücklich einverstanden ist. Gleiches gilt für Bilder 
und Videoaufnahmen, die im Umfeld der Turniere für Vereins-
zwecke, u.a. für die Vereins-Homepage, gemacht werden. Mit 
der Meldung zum Wettspiel stimmt der Spieler diesen Veröf-
fentlichungen ausdrücklich zu.  

12. Ergebnisliste und Bekannt-
machungen 

Nach der Siegerehrung wird eine Ergebnisliste auf der Home-
page, bzw. am Schwarzen Brett veröffentlicht. Der Veröffentli-
chung seines Namens in einer Turnierergebnisliste kann der 
Spieler gegenüber seinem Heimatclub widersprechen. Sein 
Name wird dann in der Ergebnisliste, soweit möglich, durch die 
Angabe „N.N.“ ersetzt 

13. Beendigung des Wettspiels 
Das Wettspiel ist mit Abschluss der Siegerehrung beendet. 

Änderungen dieser Wettspielordnung sind der Spielleitung vor-
behalten und werden durch speziellen Aushang am Schwarzen 
Brett bekannt gegeben. 

 

Stand: 01. Januar 2023 

Golfclub Schloss Monrepos e.V. 
Golfclub Schloss Monrepos GmbH 


